
FAQ und KI-Chatbot vom AfW zur Registrierungspflicht nach dem

Geldwäschegesetz

Alle nach dem Geldwäschegesetz (GWG) Verpflichteten müssen spätestens ab

01.01.2024 in dem Online-Meldeportal „goAML“ registriert sein. Meldepflichtige sind

u.a. Immobilienmakler, Versicherungsvermittler (wenn sie

Versicherungsanlageprodukte vermitteln) und Finanzunternehmen (also auch

regelmäßig Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater mit einer

Erlaubnis gem. § 34f bzw. § 34h GewO). 

Mit Ablauf der bisher noch bestehenden Übergangsfrist am 31.12.2023 verstoßen alle

Verpflichteten, die keine goAML-Registrierung vorweisen können, gegen das Geldwäschegesetz.

Die Registrierungspflicht gilt unabhängig davon, ob Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgeben

werden. Hier geht es zur Registrierung: https://goaml.fiu.bund.de/WebRegistration/NewEntityCR

„Den AfW erreichten in den letzten Monaten zahlreiche Anfragen von Vermittlerinnen und

Vermittlern dazu. Dies hat uns bewogen, die wichtigsten Fragen in einem Fragen-Antwort-Katalog

aufzugreifen und für die Betroffenen somit eine erste Handreichung für die Erfüllung ihrer

Registrierungspflicht zu geben.“, erläutert Rechtsanwalt und Geschäftsführender Vorstand des

AfW, Norman Wirth, das neue Serviceangebot des Verbandes, welches hier zu finden ist: https://

www.bundesverband-finanzdienstleistung.de/infofaq-fuer-vermittler-zur-registrierungspflicht-

nach-dem-geldwaeschegesetz-gwg-ueber-das-webportal-goaml/

Erstmals bietet der AfW Vermittlerinnen und Vermittlern auch Unterstützung durch einen KI-

Chatbot. „Wir haben diesen Bot speziell auf die wichtigsten Fragen rund um die goAML-

Registrierung trainiert. In das Training sind auch die vielen bereits an den AfW herangetragenen

Fragen und Probleme eingeflossen. Vermittlerinnen und Vermittler können somit schnell

Antworten auf ihre Fragen rund um die goAML-Registrierung erhalten“, so AfW-Vorstand Frank

Rottenbacher. Der KI-Chatbot ist ebenfalls auf der Services-Webseite des AfW erreichbar.
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Unternehmen

AfW - Bundesverband Finanzdienstleisung e.V

Kurfürstendamm 37

10719 Berlin 

Internet: www.bundesverband-finanzdienstleistung.de

Über AfW - Bundesverband Finanzdienstleisung e.V

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW e.V. ist der Berufsverband unabhängiger

Finanzberater:innen. Circa 40.000 Versicherungs-, Kapitalanlage- und

Immobiliardarlehensvermittl:innen werden durch seine ca. 2.100 Mitgliedsunternehmen

repräsentiert. Er wurde 1992 gegründet.

Der AfW ist gefragter Gesprächspartner der Politik im gesamten Bereich der Finanzdienstleistung.

Sein aktives Engagement ist Garant dafür, dass die Interessen der unabhängigen

Finanzberater:innen in Politik, Wirtschaft und Presse wahrgenommen und berücksichtigt werden.

Er ist als Interessenverband beim Deutschen Bundestag und beim Europäischen Parlament

akkreditiert und engagiert sich in diversen Brancheninitiativen insbesondere auch zum Thema

Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungswirtschaft.

Die Arbeit des AfW wird durch eine große Anzahl von Fördermitgliedsunternehmen unterstützt.

www.assekuranz-info-portal.de

01.12.2023 

Seite 2 von 2

http://www.bundesverband-finanzdienstleistung.de
https://www.assekuranz-info-portal.de/

	FAQ und KI-Chatbot vom AfW zur Registrierungspflicht nach dem Geldwäschegesetz

